S1 Satzung der GRUNEN JUGEND Berlin

Antragsteller®in: Landesvorstand GRUNE JUGEND Berlin
Beschlussdatum: 26.01.2026
Tagesordnungspunkt: 3. Satzungsanderungsantrage

Satzungstext

Von Zeile 345 bis 347:
(2)

{2)-Rechnungsprufer*innen durfen nicht Mitglied des LandesverstandesLandesvorstands sein oder in
zuruckliegenden Geschaftsjahren, die noch zu prifen sind, gewesen sein. Sie dirfen sich nicht in einem
beruflichen oder finanziellen Abhangigkeitsverhaltnis

Begriindung

Das ist zwar Satzungsmafig jetzt schon so, aber nicht direkt ersichtlich. Eine Satzung sollte auch so
geschrieben sein das man sie ohne juristisches Wissen verstehen kann



S2 Satzung der GRUNEN JUGEND Berlin

Antragsteller®in: Landesvorstand GRUNE JUGEND Berlin
Beschlussdatum: 26.01.2026
Tagesordnungspunkt: 3. Satzungsanderungsantrage

Satzungstext

Von Zeile 248 bis 250:

(8) Der Landesvorstand richtet fur organisatorische Arbeiten eine Landesgeschaftsstelle ein. Hierfur

stellt der Landesvorstand eirentandesgeschaftsfithrerineine Organisatorische Geschaftsfiihrung und
eventuell weitere Angestellte ein.

Begriindung

Wir haben kein*e Landesgeschaftsfihrer*in sondern eine Organisatorische Geschaftsflihrung



S3 Satzung der GRUNEN JUGEND Berlin

Antragsteller®in: Landesvorstand GRUNE JUGEND Berlin
Beschlussdatum: 26.01.2026
Tagesordnungspunkt: 3. Satzungsanderungsantrage

Satzungstext

Von Zeile 561 bis 565:
machen und den Verband SOWIe unsere Gesellschaft zu verandern Dlskrlmlnlerungen aufgrund von

S%aa%s&ngehe%rgke%ede%%demg&a—bseh&a%[ter Mlqratlonsqeschlchte und Natlonalltat Geschlecht

und geschlechtliche Identitat, korperliche und geistige Fahigkeiten, Religion und Weltanschauung,
sexuelle Orientierung und soziale Herkunft mochten wir abbauen und Betroffene unterstiitzen.

Begriindung

Die bislang benannten Diskriminierungsmerkmale werden mit diesem Antrag nicht inhaltlich
aufgegeben oder relativiert, sondern lediglich an die Formulierungen der Charta der Vielfalt angepasst.

Ziel der Satzungsanderung ist es, eine einheitliche, etablierte und gesellschaftlich anerkannte
Grundlage zu verwenden. Die Charta der Vielfalt bildet bestehende Diskriminierungsrealitaten
umfassend ab und wird von einer Vielzahl zivilgesellschaftlicher und politischer Akteur*innen genutzt.
Durch die Angleichung schaffen wir sprachliche Klarheit, erhdhen die Verstandlichkeit und vermeiden
Uneindeutigkeiten oder inkonsistente Benennungen einzelner Merkmale.

Die Anderung dient damit der Aktualisierung und Prézisierung bestehender Regelungen, ohne den
bisherigen politischen Anspruch der Griinen Jugend Berlin zu verandern. Vielmehr wird das bisherige
Selbstverstandnis gestarkt und klarer gefasst.




S4 Satzung der GRUNEN JUGEND Berlin

Antragsteller®in: Landesvorstand GRUNE JUGEND Berlin
Beschlussdatum: 26.01.2026
Tagesordnungspunkt: 3. Satzungsanderungsantrage

Satzungstext

Von Zeile 630 bis 631 einfligen:

¢) kimmert sich um gezielte Férderangebote fiir marginalisierte Menschen innerhalb der GRUNEN
JUGEND Berlin.

d) sensibilisiert die Mitglieder des Verbands fiir vielfaltige Diskriminierungsdimensionen,
Intersektionalitdt, sowie deren Auswirkungen auf marginalisierte Personen.

Begriindung

Die bisherigen Aufgaben des vielfaltspolitischen Teams fokussieren sich insbesondere auf strukturelle
Offnung, Férderung und Unterstiitzung marginalisierter Menschen. Um diese Ziele nachhaltig zu
erreichen, ist eine kontinuierliche Sensibilisierung der gesamten Mitgliedschaft fur
Diskriminierungsmechanismen unerlasslich.

Die Erganzung von Punkt d) stellt klar, dass der Abbau diskriminierender Strukturen nicht allein durch
FordermaRnahmen, sondern auch durch Bildungs- und Bewusstseinsarbeit innerhalb des Verbands
erfolgen muss. Die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Diskriminierungsdimensionen,
intersektionalen Verschrankungen und deren konkreten Auswirkungen auf marginalisierte Personen
schafft die notwendige Grundlage fur solidarisches, reflektiertes und diskriminierungssensibles Handeln
im Verbandsalltag.




S5 Satzung der GRUNEN JUGEND Berlin

Antragsteller®in: Landesvorstand der GRUNEN JUGEND Berlin
Beschlussdatum: 26.01.2026
Tagesordnungspunkt: 3. Satzungsanderungsantrage

Satzungstext
Von Zeile 122 bis 123 einfligen:
7. die Frauen, Lesben, inter, nicht-binare, trans und agender Personen Vollversammlung

In Zeile 159:

4, 7. des FINFFELINTA" & genderpolitischen Teams,

Von Zeile 171 bis 172 einflgen:

4, die Vollversammlung der Frauen, Lesben, inter, nicht-binaren, trans und agender Personen

In Zeile 409:

Frauen, Lesben, inter, nicht-binire, trans und agender Statut der GRUNEN
JUGEND Berlin

FLINTA® - Frauen, Lesben, intergeschlechtliche Personen, nichtbinare Personen, trans Personen und
agender Personen, sowie Personen mit anderer marginalisierter Geschlechtsidentitat

TINA” - trans Personen, intergeschlechtliche Personen, nichtbinare Personen, agender Personen sowie
Personen mit anderer Geschlechtsidentitat, deren Geschlecht von dem bei der Geburt zugewiesenen
Geschlecht abweicht.

Von Zeile 411 bis 424
(1) Alle gewahlten Gremien, Organe und Prisidien, gleichberechtigten Amter und Delegiertenplitze der

GRUNEN JUGEND sind mindestens zur Hilfte Frauen;internicht-bindre; trans-und-agendermit
FLINTA*-Personen zu besetzen. Dies gilt auch fur den geschaftsfihrenden Landesvorstand. Sind
Delegationen, beispielsweise fir den Landerrat oder Bundesfinanzausschuss, nicht mindestens zur
Halfte mit Frauen,internicht-bindre transundagenderFLINTA*Personen besetzt, verringert sich die
Zahl ihrer Stimmen um die Zahl,um die die Mindestquotierung unterschritten wurde. Steht bei
Delegationen nur ein ordentlicher Platz zur Wahl, ist dieser grundsatzlich bei mindestens jeder zweiten
Amtszeit mit einer Frauinternicht-binaren trans-und-agenderFLINTA-Person zu besetzen. Einmalige

Wiederwahl ist moglich. Ist diese Person eine Frautaternicht-bindre trans-oderagender
FLINTA*Person, so muss im Anschluss der Platz mindestens ebenso lange mit einer Frauirternicht-

bindren transundagenderFLINTA*-Person besetzt werden. Ordentliche und Ersatzdelegiertenplatze
sind insgesamt quotiert zu besetzen. Fir

Von Zeile 428 bis 460:
(2) Uber die Offnung von offenen Platzen entscheidet das EFLINTA*Forum (§ 2).



S5 Satzung der GRUNEN JUGEND Berlin

§ 2 Frauen, Lesben inter, nicht-binare, trans und agender Forum

(1) Auf Antrag zur Geschaftsordnung kénnen die anwesenden stimmberechtigten Fraven;internicht-
bindren;transundagenderFLINTAPersonen unter den Mitgliedern beschliefien, ob sie ein Frauen,
Lesben, inter, nicht-bindre, trans und agender Forum {F(FLINTA-Forum) abhalten wollen. Der Antrag
wird mit einer Pro- und einer Contra-Rede behandelt, eine Offnung der Debatte ist mdglich. Die
anwesenden Personen beraten dann bis zu einer Stunde lang in Abwesenheit der weiteren Mitglieder
und teilen nach Ende des FFLINTA*-Forums das Ergebnis dem gesamten Gremium mit. Die
Organisator*innen sind fur ein Parallelprogramm fir alle, die nicht am FFLINTA-Forum teilnehmen,
verantwortlich. Das FFLINTA*Forum gilt als Teil des jeweiligen Gremiums.
Auf dem EELINTA*=Forum konnen die anwesenden Frauen;irter-nicht-bindren; trans-und-agender
FLINTA™-Personen:
a) Uber die Offnung von offenen Plétzen fir alle Mitglieder entscheiden, soweit vorher zu besetzende
EFFLINTA™Pldtze nicht besetzt werden konnten,
b) ein Frauen, Lesben, inter, nicht-bindre, trans und agender Votum {F(FLINTA*-Votum) beschliefRen,

c) ein Frauen, Lesben, inter, nicht-binare, trans und agender Veto {F(FLINTA*-Veto) aussprechen.

(2) Offnung von offenen Plitzen:

a) Sollte keine Frau,internicht-bindre-odertrans-FLINTA-Person auf einen Fraven;inter-nicht-birare;
transund-agender-FLINTA-Personenplatz {F(FLINTA*Platz) kandidieren oder gewahlt werden, bleiben
diese Pldtze unbesetzt. Es gibt keine Moglichkeit, diese Platze zu 6ffnen.

b) Auch offene Platze muissten fur den Fall, dass keine Frauinternicht-bindre trans-und-agender
ELINTA*Person auf einem FELINTA™Platz kandidiert oder gewahlt wurde, aufgrund der Regel, dass alle

Gremien mindestens zur Halfte mit Fraven;internicht-bindre trans-und-agenderFLINTA™Personen
besetzt werden missen (vgl. § 1), unbesetzt bleiben. Diese Regel kann aber von einem FELINTA-Forum
aufgehoben werden.

¢) Das EELINTA*Forum entscheidet, ob die noch zu besetzenden offenen Platze fur alle Mitglieder
freigegeben werden. Wird die Offnung der Plitze abgelehnt,

Von Zeile 462 bis 476:

(3) Frauen, Lesben inter, nicht-binare, trans und agender Votum {F(FLINTA*Votum) / Frauen-,
tater-Lesben, inter- nicht-binare, trans und Frans*agender-Veto {F(FLINTA-Veto):

Bei Antragen, die formal oder inhaltlich das Selbstbestimmungsrecht von Frauen, Lesben, inter, nicht-
binaren, trans und agender Personen berihren oder von denen diese besonders betroffen sind, haben
die Fraventnter—undTrans"FLINTA™-Personen die Mdglichkeit, vor der Abstimmung der Versammlung
eine gesonderte Abstimmung nur unter den Fraventrter—unrdTFrans FLINTA-Personen durchzufihren.
Es kann ein FEFLINTA*=Votum, ein FFLINTA-Veto oder ein EFLINTA*-Votum verbunden mit einem
EELINTA*Veto beschlossen werden. Ein FFLINTA*Votum ist eine nicht bindende Empfehlung. Die
Entscheidung Uber diese Antrage wird mit absoluter Mehrheit getroffen. Sollten die
Abstimmungsergebnisse zwischen der Entscheidung des FFLINTA-Forums und der
Gesamtversammlung voneinander abweichen, hat das FFLINTA-Veto aufschiebende Wirkung, soweit es
vorher beschlossen wurde. Der Antrag kann erst bei der nachsten Versammlung wieder eingebracht
werden. Ein erneutes FFLINTA*Veto in der gleichen Sache ist nicht moglich.

Von Zeile 478 bis 480:
Die Redeleitung hat bei der Diskussionsleitung ein Verfahren zu wahlen, welches das Recht von Frauen;

internicht-bindren; trans-und-agenderFLINTA-Personen auf die Halfte der Redezeit gewahrleistet,

gegebenenfalls auch die Fiihrung getrennter
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S5 Satzung der GRUNEN JUGEND Berlin

Von Zeile 483 bis 485:
(1) Die GRUNE JUGEND Berlin fordert auch als Arbeitgeberin die Gleichstellung. In Bereichen, in denen

Frauven;internicht-bindres trans-und-agender-Lesben-Personen unterreprasentiert sind, werden sie bei

gleicher Qualifikation solange bevorzugt

Von Zeile 490 bis 495:
Die politische Weiterbildung hat bei der GRUNEN JUGEND Berlin einen hohen Stellenwert. Bei

Seminaren und Veranstaltungen wird angestrebt, dass Fraven;interricht-bindre trans-und-agender

FLINTA™-Personen mindestens die Halfte der Teilnehmer*innen ausmachen. Falls ein Auswahlverfahren

notwendig ist, werden Fraven;rternicht-bindre transund-agenderFLINTA™ Personen bei gleicher

Qualifikation bevorzugt. Zudem ist bei der Organisation und Planung von

Von Zeile 497 bis 536:
oder Podiumsdiskussionen, darauf zu achten, dass mindestens die Halfte der eingeladenen

Referent*innen Frauen;nternicht-bindre transund-agenderFLINTA-Personen sind.

§ 6 Frauen-, Lesben-, inter-, nicht-binare, trans-, agender- und genderpolitisches Team
(FLINTA* und genderpolitisches Team)

Nach der Wahl des Landesvorstandes werden in einem gesonderten Wahlgang ein aus zwei Personen
bestehendes Fraven-internicht-bindre~trans—und-agenderFLINTA"- und genderpolitisches Team
gewahlt, wobei eine Person Mitglied des Landesvorstandes sein muss. Das Fravenr—internicht-binare
trans—und-agenderFLINTA®- und genderpolitische Team fungiert als Koordination aller frauen~inters
transFLINTA®- und genderpolitischen Belange. Es ist darliber hinaus angehalten, in regelmafiigen
Abstanden Fraven-taterFrans"FLINTA™-Treffen einzuberufen. Diese dienen als Vernetzungsinstrument
der gezielten Fraven—sewietnter—undFrans FLINTA™-Forderung. Das fraven~intertransFLINTA®- und
genderpolitische Team ist fur die Ausrichtung der Frauen-taterFrans FLINTA™*-Vollversammlung (§7)
verantwortlich, der es Rechenschaft schuldig ist. Ferner ist es inhaltliche*r Ansprechpartner®in fur
fraven-thternicht-bindre~trans—und-agenderELINTA™- und genderpolitische Fragen innerhalb des
Verbandes und reprasentiert die GRUNE JUGEND Berlin in diesen Angelegenheiten nach auRen.
Aufderdem ist es zustandig fur die fraven~intersnicht-binarestransFLINTA- und genderpolitische
Vernetzung zu BUNDNIS 90/DIE GRUNEN Berlin.

& 7 Frauen-inter-Trans™-Vollversammlung

§ 7 Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nicht-binare, trans und agender Personen-
Vollversammlung (FLINTA*Vollversammlung/FLINTA*=VV)

(1) Die FLINTA*VVtagt in der Regel einmal im Jahr.

(2) Die FELINTA*VV kann daruber hinaus auf Verlangen des Landesvorstandes oder von 5 % der
Mitglieder, die sich als Frauen;tnterodertrans-FLINTA-Personen definieren, einberufen werden.

(3) Die EELINTA*VV ist in der Regel schriftlich von Fraven;intesnicht-bindren trans-und-agender

FLINTA-Personen des Landesvorstandes unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von zwei
Wochen einzuladen.

(4) Stimmberechtigt sind alle anwesenden Mitglieder der GJB, die sich als Fraven;internicht-bindre;
trans-oderagenderFLINTA-Personen definieren. Alle anwesenden Personen haben Rederecht.
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S5 Satzung der GRUNEN JUGEND Berlin

(5) Beschlisse der FELINTA*VV sind den Beschlissen der LMV untergeordnet.
(6) Aufgaben der FFLINTA*VV sind:

1. Kontrolle des fraven-internicht-bindre~transFLINTA™- und genderpolitischen Teams

2. Initiierung fraven-internicht-bindrestransFLINTA™- und genderpolitischer MaRnahmen

3. Kontrolle der Einhaltung frauen-internicht-binarestransFLINTA*- und genderpolitischer
Grundsatze in allen Bereichen der GJB

Von Zeile 539 bis 540:
Durch das Akronym EFLINTA" sind Frauen, Lesben, inter, nicht-binare, trans und agender Personen jeden
Geschlechts sowie Menschen, die sich als nicht-binar

Von Zeile 632 bis 636:

(3) Die Zustandigkeit fur geschlechterpolitische Fragen liegt beim Fraven;internicht-birdre - transund
agenderFLINTA™ und genderpolitischen Team. Dieses soll mit dem vielfaltspolitischen Team eng
zusammenarbeiten. Das vielfaltspolitische Team tagt mindestens zweimal jahrlich gemeinsam mit dem

Fraven;nternicht-bindre transund-agenderFLINTA™ und genderpolitischen Team.

Von Zeile 784 bis 785:
Einnahmen und Ausgaben der GRUNEN JUGEND Berlin. Die*Der Schatzmeister*in fiihrt das Gender-
Budgeting auf Grundlage eines den Konzepts der FELINTA*VV durch.

Von Zeile 787 bis 789:
(1) Der Haushaltsplanentwurf wird mit Zustimmung des Landesvorstands und des FraserFLINTA™- und
genderpolitischen Teams in die Landesmitgliederversammlung eingebracht.

Von Zeile 902 bis 903:
(6) Die*Der Schatzmeister*in ergreift unter Einbezug des FrauerFLINTA"- und genderpolitischen Teams
besondere strukturelle MaRnahmen zur Einhaltung des

In Zeile 951:

9. Antrag auf ein FINFFELINTA"-Forum,

In Zeile 978:
(5) Die Tagesleitung ist mindestens zu 50 Prozent mit FHINFFFLINTA*-Personen zu beset-

Von Zeile 988 bis 989 einfugen:
(3) Die Offentlichkeit kann mit 2/3-Mehrheit fiir bestimmte Angelegenheiten ausgeschlossen werden.
§7 Absatz 2 dieser Geschaftsordnung bleibt davon

Begriindung

Die Erganzung des ,L“im bisherigen FINTA*Statut zu einem FLINTA*Statut dient der bewussten und
expliziten Sichtbarmachung lesbischer Personen als eigenstdandig von patriarchalen Machtverhdltnissen
betroffene Gruppe. Lesbische Menschen erfahren nicht nur Sexismus, sondern auch spezifische Formen
von Queerfeindlichkeit und struktureller Unsichtbarmachung - auch innerhalb feministischer und linker
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S5 Satzung der GRUNEN JUGEND Berlin

Raume. lhre Benennung ist daher kein Zusatz, sondern politisch notwendig, um Ausschlusse zu
vermeiden.

Historisch wie aktuell waren Lesben zentrale Akteur*innen feministischer Kampfe, wurden jedoch
immer wieder aus feministischen Raumen verdrangt oder nicht mitgedacht. Die explizite Aufnahme des
,L knlpft an diese feministische Tradition an und erkennt lesbische Perspektiven und Erfahrungen als
eigenstandigen Bestandteil emanzipatorischer Politik.

Mit der Umstellung auf FLINTA* prazisiert die Griine Jugend Berlin ihren feministischen Anspruch und
starkt Schutz-, Beteiligungs- und Empowermentraume fir alle von patriarchaler Diskriminierung
betroffenen Geschlechter. Die Anderung stellt keine Abkehr vom bisherigen Verstidndnis dar, sondern
eine konsequente Weiterentwicklung intersektionaler und solidarischer Praxis.

Weiteres Llasst sich auch hier nochmal genauer nachlesen:

https://feminismuss.de/warum-gehoert-das-L-in-flinta/
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S6 Satzung der GRUNEN JUGEND Berlin

Antragsteller®in: Landesvorstand der GRUNEN JUGEND Berlin
Beschlussdatum: 28.01.2026
Tagesordnungspunkt: 3. Satzungsanderungsantrage

Satzungstext

Von Zeile 500 bis 507:

Nach der Wahl des Landesvorstandes werden in einem gesonderten Wahlgang ein aus zwei Personen
bestehendes Frauen- inter- nicht-binare-, trans- und agender- und genderpolitisches Team gewahlt,
wobei eine Person Mitglied des Landesvorstandes sein muss. Das Frauen- inter-, nicht-binadre- trans- und
agender- und genderpolitische Team fungiert als Koordination aller frauen-, inter-, trans- und
genderpolitischen Belange.

die Weiterentwicklung einer Strategie zur Einbindung von Frauen sowie von TINA-Personen.

Gemeinsam mit dem Landesvorstand arbeitet es an der Konzeption und Implementierung von
Fordermafinahmen fur Frauen und TINA™-Personen. Es ist dariber hinaus angehalten, in regelmafiigen
Abstanden Frauen-Inter-Trans™Treffen einzuberufen. Diese dienen

Begriindung

erfolgt muindlich



S7 Satzung der GRUNEN JUGEND Berlin

Antragsteller®in: Landesvorstand GRUNE JUGEND Berlin
Beschlussdatum: 30.01.2026
Tagesordnungspunkt: 3. Satzungsanderungsantrage

Satzungstext

Von Zeile 711 bis 929:

& 1 Anwendungsbereich

Diese Finanzordnung regelt als Teil der Satzung die Finanzen, insbesondere die Haushaltsfiihrung,
Rechnungslegung und Beitragserhebung, der GRUNEN JUGEND Berlin. Die Finanzen der GRUNEN
JUGEND Berlin sind nach den Vorgaben des Parteiengesetzes, den Satzungen und Ordnungen der
GRUNEN JUGEND Bundesverband und Biindnis 90/Die Griinen Berlin zu fiihren.

§ 2 Schatzmeister®in

(1) Der*die Schatzmeister*in ist fiir die Fiihrung der Finanzen der GRUNEN JUGEND Berlin
verantwortlich.

SI-Amaondungsboreieh

(2) Er*Sie wird durch die politische Geschaftsfihrung vertreten.

(3) Schatzmeister®in und politische Geschaftsfihrung erhalten personalisierten Kontozugriff. Der
Landesvorstand kann zudem den Sprecher*innen und Mitarbeiter*innen der GRUNEN JUGEND Berlin
personalisierten Kontozugriff gewahren.

52 Die*Der Scl e

& 3 Haushaltsplan
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(1) Der Entwurf fur den Haushaltsplan wird vom Landesvorstand mit Zustimmung des FLINTA™ und
genderpolitischen Teams aufgestellt. Der Haushaltsplan wird durch die Landesmitgliederversammlung
mit einfacher Mehrheit beschlossen. Er ist dauerhaft mitgliederoffentlich zuganglich zu machen.

(2) Der Haushaltsplan enthalt alle Einnahmen- und Ausgaben des Geschaftsjahres. Fur alle Einnahmen
bzw. Ausgaben mit einem gemeinsamen Zweck sind Titel zu bilden. Einnahmen und Ausgaben sind
ausgeglichen, Entnahmen und Zufluihrungen zu den Ricklagen sind als Einnahmen bzw. Ausgaben zu
verbuchen.

& 4 Nachtragshaushalt

Haushaltsplan

Die Anderung eines von der Landesmitgliederversammlung beschlossenen Haushaltsplans ist nur durch
einen Nachtragshaushalt der Landesmitgliederversammlung im laufenden Geschaftsjahr moglich.

532 ¢ o | Strul

& 5 Vorlaufige Haushaltsfiihrung

(1) Wurde fur das laufende Haushaltsjahr kein Haushaltsplan von der Landesmitgliederversammlung

verabschiedet, so gilt die vorlaufige Haushaltsfihrung.

(2) Ausgaben dirfen lediglich fir jeden Monat der vorlaufigen Haushaltsfihrung in Hohe von einem
ZwWolftel des entsprechenden Ansatzes des Vorjahreshaushaltsplans getatigt werden. Die Ansatze im
Haushaltsplanentwurf dirfen nicht unterhalb der bereits getatigten Ausgaben liegen.

§ 6 Jahresabschluss

(1) Der Jahresabschluss enthdlt die Gewinn- und Verlustrechnung des Geschaftsjahres, die dem
Haushaltsplan gegenubergestellt wird.

(2) Der Jahresabschluss enthilt auBerdem eine Ubersicht des Vermdgens sowie aller offenen
Verbindlichkeiten und Forderungen zum Schluss des Geschaftsjahres. Zum Vermdgen zahlen auch alle
Wertgegenstande mit einem geschatzten Wiederbeschaffungswert von mindestens 100 Euro, die keine
Verbrauchsgegenstande sind.

Seite 2



S7 Satzung der GRUNEN JUGEND Berlin

(3) Dem Jahresabschluss sind mindestens folgende Anlagen beizufligen:

1. Spenden und Sonderbeitrage, welche gemafd & 13 und & 14 der Finanzordnung angegeben
werden mussen,

(4) Das Gender-Budgeting ist eine geschlechterbezogene Analyse der vergangenen Einnahmen und
Ausgaben der GRUNEN JUGEND Berlin. Die*Der Schatzmeister*in fiihrt das Gender-Budgeting auf
Grundlage eines den Mitgliedern offentlichen Konzepts der FLINTA*Vollversammlung durch.

§ 7 Rechenschaft und Entlastung

(1) Die*Der Schatzmeister*in ist verpflichtet, spatestens sechs Wochen vor der ersten ordentlichen
Landesmitgliederversammlung des Folgejahres den Rechnungspriifer*innen den Jahresabschluss

vorzulegen.

§4-Apfstelung-desHaushaltsplanentwurfs

(2) Die Rechnungsprifer*innen haben mindestens zehn Tage Zeit zur Prifung des Jahresabschlusses und
zur Erstellung des Rechnungsprifungsberichts.

(3) Die erste ordentliche Landesmitgliederversammlung des Folgejahres entscheidet auf Grundlage des
Rechnungsprifungsberichts tber die finanzielle Entlastung des Landesvorstandes fir das vergangene

Geschaftsjahr.

Seite 3



S7 Satzung der GRUNEN JUGEND Berlin

& 5 Anlagen zum Haushaltsplan

§ 8 Mitgliedsbeitrage und Sonderbeitrage

(1) Mitgliedsbeitrige sind nach MaRgabe der Satzung und Ordnungen der GRUNEN JUGEND
Bundesverband zu entrichten.

(2) Amts- und Mandatstridger*innen, die Mitglied der GRUNEN JUGEND Berlin sind oder aufgrund eines
Votums der GRUNEN JUGEND Berlin ihr Amt oder Mandat erlangt haben, leisten Sonderbeitrige an die
GRUNE JUGEND Berlin.

(3) Die Hohe des Sonderbeitrags betragt 1 % der Grunddiat oder des Bruttogehaltes.

(4) Uber eine Reduktion oder Erlass der Sonderbeitrdge aus sozialen Griinden entscheidet der*die
Schatzmeister®in im Einvernehmen mit der*dem Beitragspflichtigen.

§-6-Feststellung

(5) Im Anhang zum Jahresabschluss wird fiir alle Beitragspflichtigen aufgefihrt, welchen Anteil der zu
leistenden Sonderbeitrage tatsachlich geleistet wurde.

(6) Amts- und Mandatstrager*innen im Sinne dieses Paragraphen sind Mitglieder des Senats,

Staatssekretar*innen, Regierungssprecher*innen, Prasidenten*innen sowie Vizeprasident*innen des
Berliner Abgeordnetenhauses, Mitglieder des Abgeordnetenhauses und die Landesvorsitzenden von
Blindnis 90/Die Grunen Berlin.

§ 9 Spenden

7 Verstentlic

(1) Die GRUNE JUGEND Berlin geht grundsitzlich kritisch mit Spenden und Sponsoring um, es gilt die
eigene politische Glaubwiurdigkeit und grofdstmogliche Transparenz zu wahren und eine
Uberkommerzialisierung der GRUNEN JUGEND Berlin zu verhindern.
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(2) Spenden werden in der Regel angenommen. Ausgenommen sind

Spenden, die im Sinne des Parteiengesetzes unzuldssig sind. Solche Spenden

sind den Spender*innen unverzlglich zurlickzuliberweisen oder unverziglich Uber Biindnis 90/Die
Grunen Berlin an das Prasidium des Deutschen Bundestages weiterzuleiten.

(4) Einzel- und wiederkehrende Spenden, welche innerhalb eines Kalenderjahres 1.000 Euro
uberschreiten, werden im Anhang zum Jahresabschluss angegeben.

N os Laushaltse]

(5) Spenden von juristischen Personen missen unabhangig von der Hohe im Jahresabschluss
angegeben und begriindet werden. Bei der Angabe informiert die GRUNE JUGEND Berlin zudem iber
die Tatigkeiten der jeweiligen Spenderfirmen.

50 Einhaltnrg-dost=aushatisplans

(6) Uber Sachspenden, Werbeanzeigen und Mitverschickungen entscheidet der Landesvorstand je nach
Einzelfall auf Grundlage der genannten Kriterien.
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& 10 Aufwandsentschadigungen

(1) Mitglieder des Landesvorstands haben Anspruch auf eine Aufwandsentschadigung.

(2) Die Hohe der Aufwandsentschadigungen betragt
a) 50 Euro monatlich fur jedes Mitglied des geschaftsfiihrenden Vorstandes,
b) 30 Euro monatlich fur jede*n Beisitzer*in.

(3) Die Auszahlung erfolgt grundsatzlich im selben Kalenderjahr und in derselben Amtszeit. Mitglieder
des Landesvorstands, deren Amtszeit nicht zu einem Monatsanfang beginnt oder endet, erhalten eine
anteilige Aufwandsentschadigung. Die Aufwandsentschadigung kann flir ganze oder halbe Monate
ausgezahlt werden.

§ 11 Erstattungen

510 Vorliufiae Haushaltsfil

(1) Erstattungen sind beim Landesvorstand binnen zwei Monaten nach Tatigung der Ausgabe zu
beantragen. Erstattungen erfolgen innerhalb von zwei Monaten nach Beantragung.

(2) Erstattungen miussen schriftlich und unter Vorlage des Originalbelegs erfolgen. Rechnungen auf
Thermopapier (z. B. Kassenzettel) missen zusatzlich kopiert werden.

(3) Nur vegane Verpflegung ist erstattungsfahig. Ausnahmen benétigen eine Zwei-Drittel-Mehrheit des
Landesvorstandes. und mussen entsprechend begriindet werden.

§ 12 Reisekosten
& 11 Auferordentliche Ausgaben
(1) Die GRUNE JUGEND Berlin erstattet Reisekosten fiir

a) Delegierte und Ersatzdelegierte der GRUNEN JUGEND Berlin,
b) Referent*innen fiir Veranstaltungen der GRUNEN JUGEND Berlin,
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c) Mitglieder, fur die eine finanzielle Hirde zur Teilnahme an Veranstaltungen besteht, und

d) Landesvorstandsmitglieder und Mitarbeiter*innen, die im Rahmen ihrer Aufgaben reisen.

e) Sie kann auBerdem Wahlkampfhelfer*innen anderer Landesverbinde der GRUNEN JUGEND, die aus
einem anderen Bundesland anreisen, Reisekosten erstatten.

(2) Erstattungsfahige Reisekosten sind:

a) tatsachlich entstandene Kosten flir Zugfahrten in voller Hohe, wenn die Fahrkarten bis vier Wochen
vor der Reise gebucht wurden und das gunstigste Angebot gewahlt wurde, und

b) tatsachlich entstandene Kosten flir Zugfahrten bis zu einem Maximalbetrag, wenn die Fahrkarten
spater als vier Wochen vor der Reise gebucht wurden, und

517 Rechenschaftund-Entlastung

¢) in Ausnahmefallen eine Kilometerpauschale fir Fahrten mit einem privaten PKW.

Grundsatzlich sind nur Zugtickets der 2. Klasse ohne Sitzplatzreservierung erstattungsfahig. Der

Maximalbetrag gem. lit. b) und die Pauschale gem. lit. ) werden von der Landesmitgliederversammlung
beschlossen und offentlich gemacht. Wird kein solcher Beschluss gefasst oder liegt der letzte Beschluss
mehr als drei Jahre zuriick, werden die Kosten gem. lit. b) in voller Hohe erstattet.

(4) Insbesondere flir unzumutbare finanzielle und/oder zeitliche Belastungen kénnen
Anspruchsberechtigte die vollstindige Erstattung der Fahrtkosten beantragen. Uber die Zumutbarkeit
entscheidet im Einzelfall der Landesvorstand. Bei Menschen mit Beeintrachtigungen werden diese
Kosten generell erstattet.

(5) Fahrten, die nicht am Wohnort beginnen oder enden, sind entsprechend zu begriinden.

(6) Ausnahmen mussen vom Landesvorstand mit Zwei-Drittel-Mehrheit beschlossen werden.

. , or T el

(7) Reisekosten sind vorab beim Landesvorstand zu beantragen.
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S 13 Aufwand b

§ 13 Honorare

(1) Referent*innen kann fir ihre Dienstleistung ein Honorar gezahlt werden.

(2) Honorare werden grundsitzlich nur an externe Referentinnen bei Veranstaltungen der GRUNEN
JUGEND Berlin gezahlt. Als extern gelten alle Referent*innen, die nicht

a) Mitglied der GRUNEN JUGEND,

b) Mitglied von BUNDNIS 90/DIE GRUNEN,

c) in einem beruflichen oder finanziellen Abhingigkeitsverhiltnis zur GRUNEN JUGEND Berlin stehen.

(2) Die Hohe der Honorare kann bis zu 250 Euro betragen.

(3) Fir die Auszahlung des Honorars sind ein Honorarvertrag und eine Rechnung notig. Die Rechnung
ist dem Landesvorstand binnen eines Monats auszustellen.

§14 Honorare

(4) Kinderbetreuungskosten und Fahrtkosten konnen unabhangig vom Honorar tbernommen werden.
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(5) Ausnahmen mussen vom Landesvorstand mit Zwei-Drittel-Mehrheit beschlossen werden.

(6) Die*Der Schatzmeister*in ergreift unter Einbezug des FLINTA*und genderpolitischen Teams
besondere strukturelle Mafnahmen zur Einhaltung des Gender-Budgetings im zugehorigen
Haushaltsposten.

§ 14 Barrierefreiheit und Kinderbetreuung

(1) Veranstaltungen der GRUNEN JUGEND Berlin miissen fiir alle angemeldeten Mitglieder barrierefrei
sein.

(2) Bei Veranstaltungen der GRUNEN JUGEND Berlin muss Kinderbetreuung ermdglicht werden.

(3) Bei der Anmeldung muss der Bedarf abgefragt werden. Anfallende Kosten sind vom Landesverband
zu tragen.

S 15 Reisel el

& 15 Geschaftsjahr
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Begriindung

Es steht seit mindestens 2023 in den Arbeitsprogrammen jeglicher Landesvorstand eine grundlegende
Uberarbeitung der Finanzordnung. Im vergleich zur vorherigen Form dndern sich folgende Sachen:

« Nicht nur die Organisatorische Geschaftsfuhrung bekommt Kontozugang, sondern auch
Sprecher*innen und alle Mitarbeiter*innen kdnnen welchen bekommen.

» Der HH bericksichtigt alle Gliederungen, es werden in der Finanzordnung nicht welche speziell
hervorgehoben. FLINTA™ und Migraférderung werden weiterhin finanziell besonders
beriicksichtigt, da das durch das Genderbudgeting und das Vielfaltsstatut garantiert wird.

« Bei der Angabe des Inventars der GIB mit einem Wiederbeschaffungswert von mindestens 100€
ist der geschatzte Wert gemeint, da der tatsachliche nicht immer bestimmbar ist

« Das Uberschreiten von einzelnen Haushaltsposten wird transparenter und einfacher gemacht um
die Prioritaten von neu gewahlten Landesvorstanden moglich zu machen und besser auf
unerwartete Ausgaben vorbereitet zu sein

« Der Jahresabschluss muss nicht an einem festen Datum vorliegen, sondern so dass genug Zeit ist
das die Rechnungsprifung ihren Bericht auf der ersten ordentlichen LMV des folgejahres
einbringen kann

« Die erste Ordentliche LMV entscheidet Uber die finanzielle Entlastung

» Wir haben ein Verhaltnis zu Spenden definiert. Wir behalten unsere politische Glaubwurdigkeit.
Einzel- und wiederkehrende Spenden, welche innerhalb eines Kalenderjahres 1.000 Euro
uberschreiten, werden im Anhang zum Jahresabschluss angegeben. Spenden von juristischen
Personen mussen unabhangig von der Hohe im Jahresabschluss angegeben und begriindet
werden. Bei der Angabe informiert die GRUNE JUGEND Berlin zudem uber die Tatigkeiten der
jeweiligen Spenderfirmen. Uber Sachspenden, Werbeanzeigen und Mitverschickungen entscheidet
der Landesvorstand je nach Einzelfall auf Grundlage der genannten Kriterien.

» Wir fihren Amts- und Mandatsbeitrage ein. 1% fir Mitglieder des Senats, Staatssekretar*innen,
Regierungssprecher*innen, Prasidenten®innen sowie Vizeprasident*innen des Berliner
Abgeordnetenhauses, Mitglieder des Abgeordnetenhauses und die Landesvorsitzenden von
Blindnis 90/Die Griinen Berlin. Die geleisteten Beitrage werden im Jahresabschluss anteilsmafsig
angegeben. Eine Reduktion oder Erlass ist mit Absprache mit der Schatzmeisterei moglich, wenn
der Reduzierte Beitrag gezahlt wird oder der Erlass beschlossen wurde, zahlt dies als vollstandig
geleisteter Beitrag, um die soziale Situation zu bertcksichtigen.

» Aufwandsentschadigungen mussen nicht monatlich ausgezahlt werden, sondern im selben Jahr
und in derselben Amtszeit.

 Es wird transparent gemacht, wann ein Honorarvertrag notig ist. Auch Pat*innen der GJ kénnen
welche bekommen, da es diese Regelung nicht flr Spender*innen gibt und wir nicht alle
Pat*innen kennen (kdnnen).

» Der Jahresabschluss definiert. Die Anlagen die vorher zum Haushaltsentwurf gehdrten, gehoren
jetzt zum Jahresabschluss sowie weitere Anlagen (Spenden, Mandatsbeitrage).

« Finanzordnung ist Teil der Satzung und regelt nicht aufgrund der Satzung.
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 Auch Ersatzdelegierte und WK-Urlaub anderer Landesverbande kénnen in der
Reisekostenerstattung erstattet werden.

 Die Reisekostenerstattung wird auf aktuellen Stand gebracht, da die vorherige Regel nicht mehr
den typischen Buchungsoptionen der DB entsprach. Es werden maximalbetrage seperat in einem
inhaltlichen Antrag abgestimmt.

« Es gibt die Option, Fahrten mit einem privaten PkW zu erstatten. Die genaue Regelung findet sich
ebenfalls im separaten Antrag.

« Der politische Rechenschaftsbericht ist nicht mehr teil der Finanzordnung, sondern wie vorher
der regularen Satzung

 Vereinfachung der 8§ zu Haushaltsplan und Erstattungen. Inhaltlich bleiben sie (aufRer in
vorherigen Punkten anders beschrieben) gleich.
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Antragsteller®in: Landesvorstand der GRUNEN JUGEND Berlin
Beschlussdatum: 26.01.2026
Tagesordnungspunkt: 3. Satzungsanderungsantrage

Satzungstext

Von Zeile 641 bis 650:

(weggefallen)

Begriindung

Dieser Antrag soll das Arbeitsprogramm in das regulare Arbeitsprogramm der LMV fir den
Landesvorstand integrieren.

Denn fir uns ist klar: Vielfaltspolitik und die Forderung marginalisierter Gruppen muss zentraler Teil
der Arbeits des Landesvorstandes sein! Nur im reguldren Arbeitsprogramm des Landesvorstandes
finden diese Aufgaben entsprechenden Vorrang. Hier kdnnen sich diese Aufgaben, die auch
Querschnittsaufgaben sind, besser in die gesamte Arbeit des Landesvorstandes einfligen. Vielfaltspolitik
muss sich durch die gesamte Arbeit des Landesvorstandes ziehen. Aus einem dhnlichen Grund ist
bereits jetzt das Arbeitsprogramm des FLINTA* und genderpolitischen Teams Teil des regularen
Arbeitsprogramm des Landesvorstandes.



SO Satzung der GRUNEN JUGEND Berlin

Antragsteller®in: Landesvorstand der GRUNEN JUGEND Berlin
Beschlussdatum: 26.01.2026
Tagesordnungspunkt: 3. Satzungsanderungsantrage

Satzungstext

Von Zeile 214 bis 215:

(3) Der Landesvorstand besteht aus einem geschaftsfuhrenden Vorstand und vierfinf Beisitzer*innen.
Der geschaftsfuhrende Vorstand besteht aus zwei Sprecher*innen,

Begriindung

Unser Verband ist Uber die letzen Jahre gewachsen - und damit auch die Aufgaben eines
Landesvorstandes. Mit der Erweiterung des Landesvorstandes auf neun Personen soll garantiert werden,
dass die vielen Aufgaben des Landesvorstandes, insb. die Betreuung der Kreisverbande, die Leitung der
Teams und die Bildungsarbeit im Verband, weiter gut erfuillt werden kdnnen. Gleichzeitig soll hierdurch
garantiert werden, dass Landesvorstandsmitglieder nicht lberlastet werden und das Amt Menschen in
allen Lebenslagen offensteht, egal ob sie nebenbei arbeiten, studieren oder zur Schule gehen.
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Antragsteller®in: Landesvorstand der GRUNEN JUGEND Berlin
Beschlussdatum: 26.01.2026
Tagesordnungspunkt: 3. Satzungsanderungsantrage

Satzungstext

Von Zeile 291 bis 292:

Amtszeit Menschen zurlicktreten, kann der Landesvorstand in Kooperation mit dem verbleibenden
BitdungsteamTeam Uber eine Ausschreibung dasFeamden Platz bis zur nachsten
Landesmitgliederversammlung vorldufig nachbesetzen.

Von Zeile 500 bis 501 einfiigen:
(1) Nach der Wahl des Landesvorstandes werden in einem gesonderten Wahlgang ein aus

Von Zeile 503 bis 505 einfligen:

und genderpolitisches Team gewahlt, wobei eine Person Mitglied des Landesvorstandes sein muss.
Sollten in der laufenden Amtszeit Menschen zurtcktreten, kann der Landesvorstand in Kooperation mit
dem verbleibenden Team Uber eine Ausschreibung den Platz bis zur nachsten
Landesmitgliederversammlung vorldufig nachbesetzen.

(2) Das Frauen- inter-, nicht-bindre-, trans- und agender- und genderpolitische Team fungiert als
Koordination aller frauen-,

Von Zeile 621 bis 622 einfugen:

Berlin. Drei weitere Mitglieder werden durch die Landesmitgliederversammlung gewahlt. Sollten in der
laufenden Amtszeit Menschen zurlicktreten, kann der Landesvorstand in Kooperation mit dem
verbleibenden Team Uber eine Ausschreibung den Platz bis zur nachsten Landesmitgliederversammlung
vorlaufig nachbesetzen.

Begriindung

Aktuell kann der Landesvorstand einen durch Rucktritt freien Platz im Bildungsteam bis zur nachsten
reguldaren Neuwahl des ganzen Teams (beim Bildungsteam bei der Frihjahrs-LMV) nachbesetzen.

Dieser Antrag soll zwei Veranderungen schaffen:

1. Diese Nachbesetzung soll nur noch bis zur nachsten LMV geltend, auch wenn dort noch nicht das
ganze Team neugewahlt wird. Der freie Platz wird hier dann durch die LMV nachgewahlt.

2.Die Mdglichkeit der Nachbesetzung soll auch auf das FINTA* und genderpolitische Team und das
vielfaltspolitische Team erweitert werden. Die volle Erfullung dieser wichtigen Aufgaben durch die
Teams sollte immer gewahrleistet sein.
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Antragsteller®in: Landesvorstand der GRUNEN JUGEND Berlin
Beschlussdatum: 26.01.2026
Tagesordnungspunkt: 3. Satzungsanderungsantrage

Satzungstext

Von Zeile 253 bis 254 einfligen:
den GJB-Mitgliedern zuganglich gemacht und die Protokolle 1 Woche nach der LaVoSi digital
zuganglich gemacht.

a1

Die GRUNE JUGEND Berlin wird gemeinschaftlich durch zwei Mitglieder des geschiftsfihrenden
Landesvorstandes rechtlich vertreten.

Begriindung

Aktuell ist nicht klar geregelt, wer den Landesverband in rechtlichen Angelegenheiten vertritt. Hier soll
dieser Antrag Klarheit schaffen.

Dies sollen ab jetzt zwei Mitglieder des geschaftsfiihrenden Landesvorstandes (Sprecher*innen,
Politische Geschaftsfihrung, Schatzmeister*in) gemeinsam tun. Dass dies zwei Personen zusammen tun,
vereint Handlungsfahigkeit im taglichen Geschaft mit dem Vorbeugen von Missbrauch.

Was die Personen bei ihrer rechtlichen Vertretung genau machen sollen, bestimmt weiter der
Landesvorstand mit Mehrheit.
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Antragsteller®in: Landesvorstand der GRUNEN JUGEND Berlin
Beschlussdatum: 26.01.2026
Tagesordnungspunkt: 3. Satzungsanderungsantrage

Satzungstext

Von Zeile 501 bis 505:

a
G

hoctahande an Nnta N ht-h
) ) U

~(1) (1) Das FLINTA* und genderpolitische
Team besteht aus der*dem FLINTA™ und genderpolitischen Sprecher*in im Landesvorstand und zwei
weiteren Mitgliedern, die nicht dem Landesvorstand angehdren. Die*der FLINTA™ und genderpolitische
Sprecher®in und die weiteren Mitglieder werden durch die Landesmitgliederversammlung gewahlt. Alle
Mitglieder des FLINTA* und genderpolitischen Teams miissen FLINTA™Personen sein.

(2) Das Frauen- inter-, nicht-bindre-, trans- und agender- und genderpolitische Team fungiert als
Koordination aller frauen-,

Begriindung

Dieser Antrag soll das FLINTA* und genderpolitische Team von zwei auf drei Mitglieder erweitern. Das
FLINTA™ und genderpolitische Team Lleistet, insb. mit der FLINTA*Vollversammlung und dem FLINTA™
Wochenende, wichtige Arbeit fir den Verband, hat dafur aber (im Vergelich zum Bildungsteam und
vielfaltspolitischen Team) wenig Mitglieder. Deshalb wollen wir die Arbeit des Teams starken, indem wir
das Team um ein Mitglied erweitern. Dabei kommt wie bisher ein Teammitglied aus dem
Landesvorstand, die Ubrigen aus der Basis.

Auerdem stellt der Antrag klar, dass nur FLINTA-Personen Teil des Teams sein konnen.



S13 Satzung der GRUNEN JUGEND Berlin

Antragsteller®in: FINTA-Vollversammlung
Beschlussdatum: 23.08.2025

Tagesordnungspunkt: 3. Satzungsanderungsantrage

Satzungstext

In Zeile 529:
(5) Beschlisse der FINTA*VV sind den Beschlissen der LMV untergeerdnetgleichgestellt.
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Antragsteller®in: FINTA-Vollversammlung
Beschlussdatum: 23.08.2025

Tagesordnungspunkt: 3. Satzungsanderungsantrage

Satzungstext

In Zeile 537 Loschen:
4

Entwicklung-von-Vorsehlagen-fur Beschlussvoerlagen-der LMV
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Antragsteller®in: FINTA-Vollversammlung
Beschlussdatum: 23.08.2025

Tagesordnungspunkt: 3. Satzungsanderungsantrage

Satzungstext

Von Zeile 527 bis 528 einfligen:

Frauen, inter, nicht-binare, trans oder agender Personen definieren. Alle anwesenden Personen, die sich
als Frau, intergeschlechtlich, nichtbinar oder transgeschlechtlich identifizieren, haben Rederecht.



http://www.tcpdf.org

	S1 zu Satzung der GRÜNEN JUGEND Berlin
	S2 zu Satzung der GRÜNEN JUGEND Berlin
	S3 zu Satzung der GRÜNEN JUGEND Berlin
	S4 zu Satzung der GRÜNEN JUGEND Berlin
	S5 zu Satzung der GRÜNEN JUGEND Berlin
	S6 zu Satzung der GRÜNEN JUGEND Berlin
	S7 zu Satzung der GRÜNEN JUGEND Berlin
	S8 zu Satzung der GRÜNEN JUGEND Berlin
	S9 zu Satzung der GRÜNEN JUGEND Berlin
	S10 zu Satzung der GRÜNEN JUGEND Berlin
	S11 zu Satzung der GRÜNEN JUGEND Berlin
	S12 zu Satzung der GRÜNEN JUGEND Berlin
	S13 zu Satzung der GRÜNEN JUGEND Berlin
	S14 zu Satzung der GRÜNEN JUGEND Berlin
	S15 zu Satzung der GRÜNEN JUGEND Berlin

